
Fachbereich: FB-III Gemeindeentwicklung Gemeinde Swisttal 
  Der Bürgermeister 
  

 
B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2014/0472 
 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 25.08.2015 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Ausgewiesene Konzentrationszonen im Sachlichen 

Teilflächennutzungsplan der Gemeinde zur Darstellung von 
Konzentgrationszonen für Windenergieanlagen 
- Präsentation eines Projektentwicklers zur Umsetzung von 
Windenergieanlagen in den geplanten Konzentrationszonen II und III 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss nimmt die Vorstellungen der Firma 
STAWAG und der Firma Regionalgas Euskirchen zum Geschäftsmodell mit den 
angedachten Windenergiekonzepten, soweit es den öffentlichen Teil betrifft, zur Kenntnis. 
 
Die Vertreter der Firma Rödl & Partner erläutern dem Ausschuss ihre Stellungnahme. 
Fragen der Ausschussmitglieder werden durch Bürgermeister Maack, der Beigeordneten 
sowie durch die Berater beantwortet. 
 
 
Sachverhalt: 
Im weiteren Planverfahren ist nunmehr ein weiterer Projektentwickler, die Firma STAWAG im 
Zusammenschluss mit der Regionalgas Euskirchen auf die Gemeinde zugekommen und 
beabsichtigen, die im sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie dargestellten 
Konzentrationszonen II und III zu nutzen, Windenergieanlagen zu bauen und zu betreiben 
(siehe hierzu auch die Einladung und die Tagesordnungspunkte Nr. 5 und 6 zur Sitzung des 
Planungs- und Verkehrsausschusses am 26.08.2015). 
 
Da die beiden Projektentwickler in den Sitzungen des Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschusses am 19.05.2015 und 16.06.2015 nicht die Möglichkeit hatten ihre 
Geschäftsmodelle mit den angedachten Windenergiekonzepten vorstellen und für Fragen 
der Ausschussmitglieder zur Verfügung stehen, wird dieses in der Sitzung nachgeholt 
werden. 
 
Das in dieser Angelegenheit für die Gemeinde Swisttal beratende  Büro Rödl & Partner, 
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Fischer, wird in der Sitzung ebenfalls anwesend sein 
und Ihre Einschätzungen und Beurteilungen zum Vorhabenträger darstellen. 


